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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
Az: 21-02 
 

Vollzug des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG); 

Neuerlass der Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Bad Ab-

bach-Teugn 

 

 

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.10.2024 dem Antrag des Marktes Bad Ab-

bach auf Übernahme seiner Entwässerungseinrichtung in das Gebiet des Zweckverbandes zur 

Abwasserbeseitigung Bad Abbach-Teugn zugestimmt.  

Durch die Eingliederung des bisher noch nicht übertragenen Gemeindegebiets des Marktes Bad 

Abbach und damit die Ausweitung des Verbandsgebiets des Zweckverbandes (Änderung des 

räumlichen Wirkungsbereichs) war ein Neuerlass der Verbandssatzung erforderlich. 

 

Die Verbandssatzung bedarf gemäß Art. 20 Abs. 1 Satz 1 KommZG der Genehmigung der 

Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG i. V. m. Art. 110 Satz 1 GO). Das Land-

ratsamt Kelheim ist als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KommZG für 

die Genehmigung zuständig. 

 

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Verbandssatzung wird hiermit erteilt. Außerdem 

wird der Erweiterung des Verbandsgebiets bzw. der Änderung der Verbandsaufgabe aufgrund 

der erheblichen Ausweitung gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KommZG zugestimmt. 

 

Nach Erhalt der ausgefertigten Verbandssatzung werden sowohl die Verbandssatzung sowie 

auch die rechtsaufsichtliche Genehmigung im Amtsblatt des Landkreises Kelheim durch die 

Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend amtlich bekanntgemacht (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 

Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 

 

 

Kelheim, den 25.10.2024 

 

 

Franz Sixt 

Sachgebietsleiter 

Kommunalrecht 
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Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Bad Abbach-Teugn 

(Zweckverbandssatzung Abwasser – ZVS-Abw) 

 

Der Markt Bad Abbach und die Gemeinde Teugn schließen sich gemäß Art. 17 Abs. 1 des 

Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntma-

chung v. 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555), zuletzt geändert durch § 8 des Gesetzes vom 24. Juli 

2023 (GVBl. S. 385, 586), zu einem Zweckverband zusammen und vereinbaren folgende Ver-

bandssatzung: 

 

Inhaltsübersicht 
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I. 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Rechtsstellung 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Bad Abbach-

Teugn“. Die Kurzbezeichnung lautet „AZV Bad Abbach-Teugn“. Er ist eine Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Bad Abbach. 

 

§ 2 

Verbandsmitglieder 

(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind der Markt Bad Abbach und die Gemeinde 

Teugn. 

(2) Dem Zweckverband können weitere Mitglieder beitreten. Der Beitritt bedarf der Änderung der 

Verbandssatzung. 

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Haushaltsjahres aus dem Zweckverband 

austreten, wenn die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsge-

mäßen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt 

werden; er bedarf einer Änderung der Verbandssatzung. Das Recht, aus wichtigem Grunde zu 

kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG), bleibt unberührt. 

 

§ 3 

Räumlicher Wirkungsbereich 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet seiner Mitglieder. 

 

§ 4 

Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, im Verbandsgebiet eine gemeinsame Entwässerungs-

einrichtung (Kläranlagen, Hauptsammler, Ortsnetze) zur Beseitigung von Abwasser zu errichten, 

zu verbessern, zu erneuern, zu betreiben, zu unterhalten, die Anlage im Bedarfsfall zu erweitern 

und bereits vorhandene Entwässerungseinrichtungen zu übernehmen. 

Die Verbandsmitglieder übertragen dem Zweckverband zudem die Aufgabe der Straßenentwäs-

serung in den Straßen, in denen das auf den Straßen anfallende Niederschlagswasser über die 

Straßensinkkästen in das Ortsnetz bzw. die Hauptsammler des Abwasserzweckverbands abge-

leitet wird. Die Satzungs- und Abgabenhoheit bleibt jedoch insoweit bei den Verbandsmitgliedern. 

Die Kostentragung für die Aufgaben der Straßenentwässerung ist in einer gesonderten schriftli-

chen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband und dem einzelnen Verbandsmitglied zu re-

geln. 

(2) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband übertragenen Auf-

gaben zu erfüllen, und die notwendigen Befugnisse gehen auf den Zweckverband über. 

(3) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verord-

nungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. 

(4) Nach Maßgabe seiner vorhandenen Kapazitäten kann der Zweckverband auch die Entsor-

gung von Grundstücken oder Gebieten außerhalb seines räumlichen Wirkungsbereiches (§ 3) im 

Rahmen einer Zweckvereinbarung übernehmen. 

Der Zweckverband kann für seine Mitglieder oder Dritte (Gemeinden, Zweckverbände) den kauf-

männischen und/oder technischen Betrieb ihrer Anlagen sowie weitere Aufgaben im Zusammen-

hang mit der Abwasserbeseitigung wahrnehmen. Hierzu sind entsprechende Vereinbarungen ab-

zuschließen. 
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(5) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnerzielungsabsicht. 

 

(6) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband die kostenlose Benutzung ihrer öffent-

lichen Verkehrsräume und der sonstigen ihrem Verfügungsrecht unterliegenden Grundstücke, 

soweit dies für die übertragene Aufgabe erforderlich ist. Die Regelungen zu den Pflichten des 

Zweckverbands bei Herstellung und Unterhaltung seiner Anlagen sowie zu den Folgepflichten 

und Folgekosten bei Baumaßnahmen der Verbandsmitglieder an oder in Straßen bzw. den sons-

tigen Grundstücken, die eine Änderung oder Sicherung der bestehenden Versorgungsanlagen 

des Zweckverbands erforderlich machen, erfolgen in einer gesonderten Vereinbarung. 

(7) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband für die Durchführung seiner satzungs-

gemäßen Aufgaben die Benutzung ihrer Akten, Pläne sowie sonstiger Unterlagen und Daten. 

 

II. 

Verfassung und Verwaltung 

 

§ 5 

Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbands sind 

1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsvorsitzende. 

 

§ 6 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Ver-

bandsräten. 

(2) Der Markt Bad Abbach entsendet 10 Vertreter in die Verbandsversammlung, die Gemeinde 

Teugn 5 Vertreter. Die Anzahl der zu entsendenden Vertreter richtet sich zum einen nach dem 

Verhältnis der jährlich festgestellten Abwassereinleitung im Jahr vor Beginn der Amtsperiode und 

dem Umstand, dass der Zweckverband lediglich zwei Mitglieder hat. Bei der Festsetzung der 

Anzahl der Verbandsräte ist zu berücksichtigen, dass die Proportionalität nicht außer Verhältnis 

gerät und die Gemeinde Teugn als kleinere Mitgliedsgemeinde in der Verbandsversammlung an-

gemessen vertreten ist. 

Die Überprüfung der Anzahl der zu entsendenden Vertreter erfolgt im Jahr vor Beginn der Amts-

periode, erstmalig im Jahr 2031. 

(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung durch ihre ersten Bürgermeister 

und die von ihren Gemeinderäten bestellten weiteren Verbandsräte vertreten. An die Stelle des 

verhinderten ersten Bürgermeisters tritt sein gewählter Stellvertreter nach Art. 39 Abs. 1 GO; mit 

Zustimmung der vorstehend Genannten kann eine Gemeinde auch andere Stellvertreter bestel-

len. 

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung. Verbandsräte 

können nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Verbands-

mitgliedern dem Verbandsvorsitzenden, ist ein solcher noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde 

schriftlich zu benennen. Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Zweck-

verbands sowie des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Bad Abbacher Gruppe können 

nicht Verbandsrat sein. 

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das 

Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; Entsprechendes gilt für ihre 

Stellvertreter. Die weiteren Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Beschluss der Ver-

tretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertre-

tungsorgane, wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre.  
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Die Bestellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichtigem Grund 

widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines 

Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft aus-

scheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen 

Verbandsräte weiter aus. 

 

§ 7 

Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des Verbands-

vorsitzenden zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegen-

stände angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. In 

dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vierundzwanzig Stunden ab-

kürzen. 

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem 

einberufen werden, wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder die zuständige Aufsichtsbehörde 

beantragen; im Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben. 

(3) Die Aufsichtsbehörde ist von der Sitzung zu unterrichten. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-

chend. 

 

§ 8 

Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände für die Verbandsversammlung 

vor. Der Verbandsvorsitzende leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde, der Geschäftsleiter, der Kassenverwalter und die tech-

nisch verantwortliche Fachkraft haben das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf 

Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen 

hören. 

 

§ 9 

Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß 

geladen sind und die anwesenden stimmberechtigten Verbandsräte die Mehrheit der von der 

Verbandssatzung vorgesehenen Stimmenzahl erreichen. Über andere als in der Einladung an-

gegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn die Angele-

genheit dringlich ist oder alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einver-

standen sind. 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 

Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal 

zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl 

der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzu-

weisen. 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht 

etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher 

Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine 

Stimme. 

(4) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme ent-

halten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so gehört er nicht zu den Abstimmen-

den. 

(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vorschriften über die persönliche 

Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die 
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Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht 

erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 

Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder 

mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche Be-

werber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die 

gleiche nächst höhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stich-

wahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der 

Namen der anwesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstimmungser-

gebnisse (Stimmverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Verbandsvorsitzen-

den und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweck-

verbands oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Verbands-

räte, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, können bis zum Schluss der Sitzung verlan-

gen, dass das in der Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift sind unverzüglich 

den Verbandsräten zu übermitteln. 

 

§ 10 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbands-

aufgaben dienenden Einrichtungen, 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen 

und Verordnungen, 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzungen und 

die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung, 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

5. die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung, 

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, die Bestellung der Mitglie-

der des Verbandsausschusses und die Festsetzung von Entschädigungen, 

7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse, 

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbands-

versammlung, 

9. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des 

Zweckverbands und die Bestellung von Abwicklern, 

10. die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, 

Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten des Zweckverbands ab Besol-

dungsgruppe A 9,  

11. die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 

Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer des Zweck-

verbands ab Entgeltgruppe 9a des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst oder ab einem 

entsprechenden Entgelt. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im Gesetz über die kom-

munale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegenstände. Sie ist insbesondere zuständig für die Be-

schlussfassung über 

1. den Erwerb, die Belastung, den Tausch und die Veräußerung von Grundstücken, 

2. den Abschluss von Vereinbarungen nach § 4 Abs. 4 dieser Satzung, 

3. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Verpflichtungen 

in Höhe von mehr als 25.000,00 € mit sich bringen, 

4. den Gesamtplan der im Haushaltsjahr oder in mehreren Haushaltsjahren durchzuführenden 

Unterhaltungsarbeiten. 
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§ 11 

Rechtsstellung der Verbandsräte 

Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Entschädigungen der Verbandsräte sind in einer ent-

sprechenden Satzung zu regeln.  

 

§ 12 

Verbandsvorsitz 

Der Verbandsvorsitzende ist der Erste Bürgermeister der Gemeinde Teugn. Seine Amtszeit im 

Verbandsvorsitz wird durch die Amtszeit im kommunalen Wahlamt begrenzt. Sein Stellvertreter 

ist der Erste Bürgermeister des Marktes Bad Abbach für die Dauer seiner Amtszeit im kommuna-

len Wahlamt. 

 

§ 13 

Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Er führt den Vorsitz in der 

Verbandsversammlung. 

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und erledigt in 

eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem 

ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über die kommunale Zusammen-

arbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. 

Er nimmt ferner die Aufgaben wahr, die bei gemeindlichen Eigenbetrieben von der Werkleitung 

erfüllt werden.  

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzenden 

unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen 

werden. 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem Stellvertreter und in Ange-

legenheiten der laufenden Verwaltung Dienstkräften des Zweckverbands oder mit Zustimmung 

des Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtem Organ oder dessen Dienstkräften über-

tragen. 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 

Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige Verpflichtungen von nicht mehr 

als 500 € mit sich bringen. 

 

§ 14 

Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Unbeschadet des § 11 

erhält der Verbandsvorsitzende für seine Tätigkeit nach § 17 eine Aufwandsentschädigung. Dies 

gilt ebenso für den Stellvertreter nach dem Maß seiner besonderen Inanspruchnahme. Die Höhe 

dieser Entschädigungen ist in einer entsprechenden Satzung zu regeln. 

 

§ 15 

Dienstkräfte des Zweckverbandes 

(1) Die Verbandsversammlung bestellt einen Geschäftsleiter. Sie kann ihm mit Zustimmung des 

Verbandsvorsitzenden durch Beschluss Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 13 

Abs. 2 Satz 1 und unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Er-

ledigung übertragen. 

(2) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle führt der von der Ver-

bandsversammlung bestellte Geschäftsleiter. Die Geschäftsstelle befindet sich im Verwaltungs-

gebäude des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Bad Abbacher Gruppe. 
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(3)  Der Geschäftsleiter nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Aus-

schüsse beratend teil. 

(4)  Dem Zweckverband steht das Recht zu, Dienstherr von Beamtinnen und Beamten zu sein. 

 

III. 

Wirtschafts- und Haushaltsführung 

 

§ 16 

Anzuwendende Vorschriften 

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften für Ge-

meinden entsprechend, soweit sich nicht aus dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 

etwas anderes ergibt. Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der Kameralistik ge-

führt. 

 

§ 17 

Haushaltssatzung 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern rechtzeitig, spätestens einen 

Monat vor der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung, zu übermitteln. 

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu be-

schließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich sind, nach 

Erteilung der Genehmigungen, sonst einen Monat nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde 

nach § 26 Abs. 1 bekannt gemacht. 

 

§ 18 

Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Der Zweckverband erhebt Abgaben nach den Vorschriften des Kommunalabgabenrechts. 

(2) Der durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Finanzbedarf für die Errichtung, Verbesserung, Erweiterung und Erneuerung der Entwässerungs-

anlage sowie den laufenden Finanzbedarf wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Umlegungs-

schlüssel ist das Verhältnis des Abwasseranfalls im vorletzten Jahr. Verbandsmitglieder, in denen 

vom Zweckverband noch keine Benutzungsgebühren erhoben werden, weil betriebsfähige Ent-

wässerungseinrichtungen nicht vorhanden sind, haben eine Verbandsumlage für den Schulden-

dienst aufzubringen. Diese Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Hälfte ihrer Abwasser-

anteile zu den gesamten Abwasseranteilen des Zweckverbandes. Die Betriebskostenumlage für 

Gemeinden mit betriebsfähigen Entwässerungseinrichtungen muss jedoch so hoch sein, wie die 

Verbandsumlage für den Schuldendienst wäre. 

Der auf die Straßenentwässerung entfallende nicht gedeckte jährliche Finanzbedarf wird von den 

Verbandsmitgliedern getragen. Er wird nach dem Verhältnis der Gesamtmeterlänge der an die 

Verbandsanlagen angeschlossenen öffentlichen Straßen des jeweiligen Verbandsmitglieds zur 

Gesamtmeterlänge der angeschlossenen öffentlichen Straßen der Verbandsmitglieder im Zweck-

verbandsgebiet umgelegt.  

 

§ 19 

Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

(1) Die Umlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Sie kann 

nur während des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 
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(2) Bei der Festsetzung der Umlage ist anzugeben: 

1. die Höhe des durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckten Finanzbedarfs für die Errichtung, Verbesserung, Erweiterung und Erneuerung 

der Entwässerungsanlage sowie für den laufenden Finanzbedarf (Umlagesoll); die Angabe der 

auf die Straßenentwässerung treffenden Teile des Investitionsaufwands und der Betriebskosten 

2. Umlagesatz; 

3. die Höhe der Umlage für jedes Verbandsmitglied. 

(3) Der Umlagebetrag ist den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitzu-

teilen (Umlagebescheid). 

(4) Die Umlagen werden mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 10. jedes dritten Quartalsmo-

nats fällig. Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, so können von den säumigen Verbandsmitglie-

dern Zinsen in Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat gefordert werden. 

(5) Ist die Umlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckver-

band bis zur Festsetzung vorläufige vierteljährliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen 

Haushaltsjahr zuletzt erhobenen monatlichen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Um-

lage für das laufende Haushaltsjahr ist über diese vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fällig-

keitszeitpunkt abzurechnen. 

 

§ 20 

Kassenverwaltung 

Die Kassengeschäfte des Zweckverbands werden im Rahmen einer Zweckvereinbarung dem 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Bad Abbacher Gruppe übertragen. 

 

§ 21 

Jahresrechnung, Prüfung 

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbandsversammlung innerhalb von 

sechs Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres vor. 

(2) Die Jahresrechnung soll von einem Rechnungsprüfungsausschuss binnen 6 Monaten örtlich 

geprüft werden. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist aus der Mitte der Verbandsversammlung 

zu bilden. Er besteht aus vier Verbandsräten.  

(3) Nach Abschluss der örtlichen Prüfung ist die Jahresrechnung der Verbandsversammlung vor-

zulegen. Die Verbandsversammlung stellt die Jahresrechnung fest und beschließt über die Ent-

lastung. 

(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung findet die überörtliche Rechnungsprüfung statt. 

Überörtliches Prüfungsorgan ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband. 

 

IV. 

Schlussbestimmungen 

 

§ 22 

Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbands werden im Amtsblatt des Landkreises 

Kelheim bekannt gemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer 

Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen und Verordnun-

gen können in der Geschäftsstelle des Zweckverbands eingesehen werden. 

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbands sind in ortsüblicher Weise vor-

zunehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des 

Landkreises Kelheim anordnen. 
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§ 23 

Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

(1) Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Kelheim. 

(2) Abweichend von § 7 Abs. 1 wird die Verbandsversammlung zu ihrer ersten Sitzung von der 

Aufsichtsbehörde einberufen. Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung auch ein-

berufen, wenn der Vorsitzende und sein Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der Ver-

bandsversammlung unaufschiebbar ist. 

(3) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich 

gleich geordnet gegenüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbands un-

tereinander aus dem Verbandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen.  

 

§ 24 

Auflösung, Auseinandersetzung 

(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-

ßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

Die Auflösung ist wie diese Verbandssatzung bekannt zu machen. 

(2) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine bisherigen Aufgaben auf andere juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, haben die Verbands-

mitglieder die Beamten und Versorgungsempfänger anteilig entsprechend § 18 zu übernehmen. 

(3) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem 

Gebiet gelegenen örtlichen Entwässerungsanlagen (Ortsnetze) zum Restbuchwert und die zent-

ralen Entwässerungsanlagen (Sammelkläranlage, Hauptsammler und Sonderbauwerke) zum ge-

schätzten Zeitwert zu übernehmen. Bei den zentralen Entwässerungsanlagen ist den übrigen 

beteiligten Gemeinden auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage einer gesondert 

abzuschließenden Zweckvereinbarung einzuräumen. Im Übrigen ist das Vermögen nach Befrie-

digung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen Gegen-

stände nach dem in § 18 festgelegten Verhältnis zu verteilen. Übersteigen bei Auflösung des 

Zweckverbandes die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen, so ist der Fehlbetrag nach 

demselben Verhältnis auf die Verbandsmitglieder umzulegen. 

(4) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der Zweck-

verband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten 

würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst werden würde. Es 

hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen örtlichen Entwässerungsanlagen (Ortsnetze) 

unter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum Restbuchwert zu übernehmen. Bezüglich 

der beim Zweckverband verbleibenden zentralen Entwässerungsanlagen (Sammelkläranlage, 

Hauptsammler und Sonderbauwerke) ist ihm auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der 

Grundlage einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzuräumen. Der Abfin-

dungsanspruch wird fünf Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der Auflösung des 

Zweckverbands fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und Fälligkeit des Abfindungs-

anspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren. 

 

§ 25 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 29.05.2020 außer Kraft.  

 

Bad Abbach, 30.10.2024 

 

Jackermeier 

Verbandsvorsitzender                                                   
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Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 
Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21/36 D 04 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz“ durch ein 
Deckblatt Nr. 04 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 03.04.2023 mit Beschluss Nr. 94 die Änderung 
des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz“ durch ein Deckblatt Nr. 04 
beschlossen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB im Verfahren zur Änderung 
des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz“, durch Deckblatt Nr. 04 
fand von 28.11.2023 bis 09.01.2024 statt. 
 
Der Entwurf des Deckblattes Nr. 04 zum Bebauungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz“ wurde ge-
genüber dem Vorentwurf aufgrund der Abwägungsbeschlüsse und der Billigungsbeschlüsse 
vom 08.04.2024 sowie vom 16.09.2024 bezüglich der Ergänzung von Festsetzungen und Hin-
weisen in Teilbereichen überarbeitet. 
 
Der Geltungsbereich des Planungsgebietes bleibt unverändert wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet, dass sich östlich der St 2233 und nördlich der Alten Altmühl und des Pfleger-
spitz-Areals befindet, umfasst die Grundstücke der Flurnummern 1019, 1019/1, 1020 und 
1023/1 der Gemarkung Kelheim mit einer Fläche von 7.635 m² entsprechend nachfolgender Ab-
bildung:  
 
Lageplan - Änderungsbereich 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung:  KomPlan 
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Der Änderungsbereich wird dabei wie folgt begrenzt: 

Im Norden: Grundstücksfläche der Fl.Nr. 1025 der Gemarkung Kelheim (Tennisanlage); 

Im Westen: Grundstücksflächen der Fl.Nr. 1025/2 und 1023 der Gemarkung Kelheim 

  (Wohnmobilstellplatz); 

Im Süden: Grundstücksfläche der Fl.Nr. 1075, 1021 und 1022 der Gemarkung Kelheim 

(Alte Altmühl und Grünfläche); 

Im Osten: Grundstücksfläche der Fl.Nr. 1063 der Gemarkung Kelheim (Wirtschaftsweg). 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz“ Deck-

blatt Nr. 04 werden folgende allgemeine Planungsziele angestrebt: 

 

Durch die Änderung der Bauleitplanung sollen die planerischen Vorgaben und Zielsetzungen 

für ergänzende Nutzungen am betreffenden Standort ermöglicht werden.  

Zweckbestimmung des Gebiets: 

Die Zweckbestimmung des Gebietes soll entsprechend dem Aufstellungsbeschluss und nach 

durchgeführter frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 3 Abs. 

1 und § 4 Abs. 1 BauGB unverändert zur Bestandsplanung als Sondergebiet für Freizeit, Sport 

und Erholung gemäß § 10 BauNVO bestehen bleiben. 

Die in diesem Sondergebiet bisher zulässigen Nutzungen sollen gemäß den gefassten Be-

schlüssen zu den Ergebnissen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durch weitere sinnvolle und zulässige Nutzungen für 

professionellen Tennissport und Sportmedizin ergänzt werden, um Kelheim als Sportstadt 

weiter zu entwickeln und möglichst attraktiv zu gestalten. 

 

Im Ergebnis beabsichtigt die Stadt daher den vorhandenen Standort insgesamt mit sinnvollen 

und gebietsverträglichen Ergänzungsnutzungen zu versehen bzw. aufzuwerten, um den 

Standort auch für eine angemessene Entwicklung zu rüsten und abzusichern. Der Standort 

hat für die Stadt gebietsprägenden Charakter und soll daher auch uneingeschränkt aufrecht 

erhalten bleiben. 

 

In Ergänzung zu den bisherigen Entwicklungen sollen jedoch zur Gebietsverträglichkeit im 

weiteren Verfahren Verwaltungsnutzungen sowie Nutzungen als Ausstellungsflächen nicht 

mehr beinhaltet sein und werden daher aus den zulässigen Nutzungen entnommen. Ein Na-

turerlebnis- und Umweltbegegnungszentrum mit dazugehörigen Ausstellungsflächen soll im 

Ergebnis nicht mehr verwirklicht werden. 

 

Somit werden über die vorliegende Änderung folgende Nutzungen für zulässig erklärt: 

Sondergebiet für Freizeit, Sport und Erholung 

Zulässig sind innerhalb des Geltungsbereiches Gebäude und Einrichtungen mit einer Gesamt-

nutzfläche von max. 5.000 m2 für: 

- Freizeit, Sport und Erholung einschließlich dazugehöriger Büroflächen sowie Seminar- 

und Schulungsräumen mit max. 4.000 m2 Nutzfläche, 

- Behandlungs- und Therapieräume mit max. 400 m2 Nutzfläche, 

- Gastronomie mit max. 600 m2 Nutzfläche. 

 

Eine Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt Kelheim ist nicht erfor-

derlich. Die dargestellte Nutzung als Sondergebiet für Freizeit, Sport und Erholung bleibt un-

verändert.  

 

Der in der Planung beinhaltete Umweltbericht betrachtet die Auswirkungen des Vorhabens auf 

die Schutzgüter des Naturhaushaltes für Mensch, Arten und Lebensräume, Boden, Wasser, 

Klima und Luft, Landschaftsbild, Kultur und Sachgüter, Flora-Fauna Habitate und Vogelschutz-

gebiete sowie deren Wechselwirkungen. Weiterhin werden im Umweltbericht die Aspekte Ver-

meidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern, Nutzung erneu-

erbarer Energien, sparsamer und effizienter Umgang mit Energie, sowie die Darstellungen in 

Landschaftsplänen und sonstigen umweltbezogenen Planungen betrachtet. 
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen wurden zur Beurteilung herangezogen: 
- Arten- und Biotopschutzprogramm Kelheim 
- Artenschutzkartierung 
- Fachdateninformationen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
- Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete 
- Altlastenkataster Kelheim 
- Umweltatlas Bayern 
- Rauminformationssystem Bayern 
- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz 
- Bayernatlas 
- Bayernviewer Denkmal 
- Landesentwicklungsprogramm Bayern 
- Regionalplan Regensburg 
- eigene Kartierungen und Erhebungen 
 
In diesem Zeitraum wurden die folgenden umweltrelevanten Stellungnahmen abgegeben: 
 
Umweltbezogene Information zum Schutzgut Mensch 
 
Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

• Stellungnahme des Landratsamtes Kelheim, Abteilung kommunales Abfallrecht vom 
08.01.2024 zur Mindestbreite von für eine ordnungsgemäße Müllentsorgung notwendigen 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Müllbehälterstandorten; 

 

• Stellungnahme des Landratsamtes Kelheim, Abteilung Immissionsschutz vom 08.01.2024 
zu Emissionen; 

 

• Stellungnahme Rechtsanwaltskanzlei Schlachter und Kollegen vom 09.01.2024 zu formale 
Verletzung der Bekanntmachung, Zweckbestimmung des Sondergebietes 

 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

• Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH mit dem Hinweis das bei Baum-
pflanzungen das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungs-
anlagen" zu beachten ist; 

 

• Stellungnahme des Landratsamtes Kelheim, Abteilung Naturschutz vom 08.01.2024 zur 
Konkretisierung der Festsetzung durch Planzeichen „Nicht überbaubare Grundstückflächen 
mit Pflanzgebot“ durch textliche Festsetzungen, Gestaltung der Übergangsbereich in die 
freie Natur mit gebietseigenen Pflanz- und Saatgut, Verbesserung der Durchlässigkeit des 
Geltungsbereiches für Kleintiere,  

 

• Stellungnahme der Regierung von Niederbayern, Höhere Landesplanung vom 30.11.2023, 
Verweis auf Stellungnahme d. Regionalen Planungsverbandes Regensburg wegen Regio-
nalen Grünzug; 

 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden/ Fläche 
 
Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

• Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Umwelt vom 22.12.2023 zu Geogefah-
ren, Geotopschutz und zur Rohstoffgeologie; 
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser 
 
Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

• Stellungnahme des Landratsamtes Kelheim, Abteilung Wasserrecht vom 08.01.2024 zu 
Wasser- oder Heilquellenschutzgebiet und Überschwemmungsgebieten.  

 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Es sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

• Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH zu ungehinderter, unentgeltlicher 
und kostenfreien Nutzung d. Verkehrswege zum Telekommunikationsnetzausbau; rechtzei-
tige und einvernehmliche Abstimmung d. Leitungszonen, Lage und Verlauf der Verkehrs-
wege, Sicherung der Aufstellorte von oberirdischen Schaltgehäuse auf privaten Grund-
stücksflächen, Bauweise Telekommunikationsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes,  

 
• Stellungnahme der Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 05.01.2024 zu 

Kabelschutzanweisung und Zeichenerklärung,  
 
Die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, wurden vom Bauausschuss der Stadt Kelheim in 
der Sitzung am 08.04.2024 behandelt und gerecht gegeneinander abgewogen und es wurde 
der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz“, Deckblatt Nr. 04, mit den hierdurch 
veranlassten Änderungen für die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behör-
den nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB am 08.04.2024 und erneut am 16.09.2024 gebilligt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz“, Deckblatt Nr. 04, mit den eingear-
beiteten Änderungen nebst Begründung und Umweltbericht, sowie den umweltrelevanten Stel-
lungnahmen liegt nun im Rahmen der Offenlegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit von 
 
 

19.11.2024 bis einschließlich 30.12.2024 
 
 
auf der Homepage der Stadt Kelheim unter www.kelheim.de/Menü/Aktuelles/Bekanntmachun-
gen öffentlich aus und kann eingesehen werden. Einschlägige DIN-Normen und VDI-Richtlinien 
können ausschließlich im Rathaus der Stadt Kelheim eingesehen werden. Außerdem können 
die ausgelegten Unterlagen nach telefonischer Terminvereinbarung (09441-701-205) während 
der üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Montag, 
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, oder auch im Rahmen eines 
außerhalb der Öffnungszeiten vereinbarten Termins im Rathaus der Stadt Kelheim, Ludwigs-
platz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und Bauen Zimmer Nr. 27, eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann sich über die allgemeinen Planungsziele und Pla-
nungszwecke informieren und hierbei Anregungen zur oder Einwände gegen die Planung vor-
bringen. Die Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch an die E-Mail-Adresse 
info@kelheim.de übermittelt werden, können aber auch schriftlich oder zur Niederschrift einge-
reicht werden. Über die während dieser Frist vorgebrachten Anregungen und Einwände ent-
scheidet der Bauausschuss der Stadt Kelheim. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Än-
derung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt Kel-
heim den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
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Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSchG. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.  
 
Hinweis: 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch. 
Ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 BauGB). 
 
Die Bekanntmachung vom 25.10.2024 wird aufgrund eines inhaltlichen Fehlers aufgehoben und 
durch diese Bekanntmachung ersetzt. 
 
 
 
Kelheim, den 29.10.2024 
      Stadt Kelheim 
 
 Gez. 
 
       Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g 
 

der Stadt Abensberg (Landkreis Kelheim) 
 

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 4 
 
 

Auf Grund der Art. 63 ff. und 88 der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Abensberg folgende 
Nachtragshaushaltssatzung:  
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit geändert.  
Er schließt im Vermögensplan  
 

in den Einnahmen mit    4.298.650,-- € (bisher: 4.276.650,-- €)  
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
nach dem Wirtschaftsplan wird auf 1.580.000,-- € (bisher: 0,-- €) festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält nach Art. 71 Abs. 2 und Art. 88 Abs. 5 GO genehmigungspflichtige 
Teile. 
  
 

III. 
 

Die vorstehende vom Stadtrat in der Sitzung vom 24.10.2024 beschlossene Nachtragshaushalts-
satzung wird hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V. mit § 36 der Geschäftsordnung für den Stadtrat 
der Stadt Abensberg öffentlich bekannt gemacht.  
 
 

IV. 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres im Rathaus der Stadt 
Abensberg, Zimmer Nr. H 1.08, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsicht-
nahme auf. 
 
 
Abensberg, 30.10.2024  
STADT ABENSBERG  
 
Dr. Bernhard Resch  
Erster Bürgermeister 
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Sonstige Bekanntmachungen 

 
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung 
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung 

Bad Abbach - Teugn (BGS/EWS) 
 

vom 30.10.2024  
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweckverband zur Ab-
wasserbeseitigung Bad Abbach - Teugn folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung: 

 
§ 1 Beitragserhebung 

 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Entwässe-
rungseinrichtung für das Gebiet seiner Mitglieder einen Beitrag. 
 

§ 2 Beitragstatbestand 
 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 
 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht oder 
 
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich 

angeschlossen sind. 
 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für 
die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die 
- zusätzliche - Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem In-
Kraft-Treten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-Kraft-Treten dieser Sat-
zung. 
 
 

§ 4 Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet.  
 
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten von 
mindestens 2.000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) bei bebauten Grundstücken auf das Vier-
fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.000 m², bei unbebauten 
Grundstücken auf 2.000 m² begrenzt.  
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(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind.  
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dür-
fen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.  

 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 
in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maß-
gebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Be-
deutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1. 

 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 

- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 
diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-
chen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche, 

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils 
i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für 
die Beitragsfreiheit entfallen. 

 
(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflä-
chen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag 
ist nachzuentrichten. 

 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des 
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-
richtet wurde.  

 
§ 6 Beitragssatz 

 
(1)   Der Beitrag beträgt 
 
a) pro m² Grundstücksfläche  2,62 € 
b) pro m² Geschossfläche  16,14 € 
 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücks-
flächenbeitrag nacherhoben. 
 

§ 7 Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
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§ 7 a Beitragsablösung 
 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht. 
 

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i.S.d. § 3 EWS ist mit Aus-
nahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer 
im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamt-
schuldner. Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Erstattungsbe-
scheids fällig. 
 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 
 

§ 9 Gebührenerhebung 
 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Schmutzwasserge-
bühren und Niederschlagswassergebühren. 
 

§ 10 Schmutzwassergebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge 
der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 2,34 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 

 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und 
aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf 
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht 
nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 
Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt.  
Sie sind vom Zweckverband zu schätzen, wenn  
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasserver-

brauch nicht angibt. 
 
Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grund-
stück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und 
Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Hauptwohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück 
gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen an-
gesetzt. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserver-
brauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
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(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, 
die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. Bei landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wasser-
menge von 15 m³ pro Jahr als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl 
obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse 
erbracht werden. 
 
(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen 

a) Wassermengen bis 12 m³ jährlich, sofern es sich um Wasser für laufend wiederkehrende 
Verwendungszwecke handelt, 
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasser-
verbrauch 30 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Hauptwohnsitz auf dem 
heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründeten Einzelfällen 
sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich. 
 

§ 10a Niederschlagswassergebühr 
 

(1) Maßgeblich für den Anteil des jeweiligen Grundstücks an der Niederschlagswasser-ableitung 
in die Entwässerungseinrichtung ist die reduzierte Grundstücksfläche.  
Diese ergibt sich, wenn die Grundstücksfläche mit dem für das Grundstück geltenden Gebiets-
abflussbeiwert multipliziert wird. Der Gebietsabflussbeiwert stellt den im entsprechenden Gebiet 
durchschnittlich vorhandenen Anteil der bebauten und befestigten Flächen an der Gesamtgrund-
stücksfläche dar. Aufgrund dieser Satzung wird vermutet, dass die so ermittelte Fläche der tat-
sächlich bebauten und befestigten Fläche entspricht, von der aus Niederschlagswasser in die 
Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt. 

 
(2) Der Gebietsabflussbeiwert beträgt für:  

Stufe I: 0,25 
Stufe II: 0,35 
Stufe III: 0,45 
Stufe IV: 0,55 
Stufe V:  0,75 
Stufe VI: 0,95 

 
Der für das jeweilige Grundstück maßgebliche Gebietsabflussbeiwert ergibt sich aus den Eintra-
gungen in der Gebietsabflussbeiwertkarte, die Bestandteil dieser Satzung ist. Wird von einem 
Grundstück, das in einem Gebiet liegt, für das in der Gebietsabflussbeiwertkarte kein Gebietsab-
flussbeiwert festgesetzt ist, Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet, so 
wird der Gebührenberechnung die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche zugrunde gelegt, 
von der aus Niederschlagswasser eingeleitet wird oder abfließt. 

 
(3) Die Vermutung des Abs. 1 kann widerlegt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die tat-
sächlich bebaute und befestigte Fläche, von der aus Niederschlagswasser in die Entwässerungs-
einrichtung eingeleitet wird oder abfließt, um mindestens 20 % oder um mindestens 300 m² von 
der nach Abs. 1 ermittelten reduzierten Grundstücksfläche abweicht. 
Der Antrag des Gebührenschuldners, die Gebühren nach der tatsächlich bebauten und befestig-
ten Fläche zu berechnen, ist bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist für den Gebührenbescheid zu 
stellen. Anträge, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingehen, werden ab dem Veranlagungs-
zeitraum, in dem der Antrag eingeht, berücksichtigt. 
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Der Nachweis ist dadurch zu führen, dass der Antragsteller anhand einer Planskizze die einzel-
nen Flächen, von denen aus Niederschlagswasser eingeleitet wird, genau bezeichnet und ihre 
Größe angibt.  
 
(4) Für die Entscheidung sind die tatsächlichen Verhältnisse am 30.06. des Jahres, für das die 
Gebühr erhoben wird, oder, wenn die Gebührenpflicht erst im Laufe des Veranlagungszeitraums 
entsteht, die Verhältnisse zu Beginn der Gebührenpflicht maßgebend. Die tatsächlich bebaute 
und befestigte Grundstücksfläche bleibt auch für künftige Veranlagungszeiträume Gebühren-
maßstab, bis sich die Grundstücksverhältnisse ändern. Änderungen der maßgeblichen Flächen 
hat der Gebührenschuldner unaufgefordert bekannt zu geben. Veranlagungszeitraum ist jeweils 
der Zeitraum vom 01.10. bis 30.09. des Folgejahres. 

 
(5) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,31 € pro m² pro Jahr. 

 
 

§ 11 Gebührenzuschläge 
 
Für Abwässer i.S.d. § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die durch-
schnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser von mehr als 30% übersteigen, wird ein 
Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises 
für die Schmutzwassergebühr erhoben. 

 
§ 12 Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die Entwäs-
serungsanlage.  

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Be-
scheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines je-
den Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld neu. 

 
§ 13 Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.  
 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs.  
 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 
genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grund-
stück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 
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§ 14 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Schmutz- und die Niederschlagswassergebühr 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.01., 15.04. und 15.07. jedes Jahres Vorauszahlungen 
in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjah-
resabrechnung, so setzt der Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der 
Jahresgesamteinleitung fest. 
 

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der Ab-
gabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verän-
derungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
 

§ 16 In-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20.09.2021 außer Kraft. 
 
  
Bad Abbach, 30.10.2024 
 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
Bad Abbach - Teugn 
 
 
Jackermeier 
Verbandsvorsitzender 
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Satzung 

für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Bad Abbach - Teugn 

(Entwässerungssatzung – EWS) 

vom 30.10.2024 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) 
sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt der Zweckver-
band zur Abwasserbeseitigung Bad Abbach-Teugn folgende Satzung: 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Entwäs-
serungseinrichtung) für das Gebiet seiner Mitglieder. 
(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Zweckverband. 
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse. 

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

 
(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem ge-
meinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische 
Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen. 
(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für 
Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nieß-
braucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren 
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
1. Abwasser 
 

ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen 
Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 
befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfal-
lende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbrin-
gen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser. 
 

2. Kanäle  
 

sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich der 
Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 
 

3. Schmutzwasserkanäle 
 

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser. 
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4. Mischwasserkanäle 
 

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 
 

5. Regenwasserkanäle 
 

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser. 
 

6. Sammelkläranlage 
ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers einschließlich der 
Ableitung zum Gewässer. 
 

7. Grundstücksanschlüsse 
 

sind 
– bei Freispiegelkanälen: 
die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein 
Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss an der Grenze privater Grundstü-
cke zum öffentlichen Straßengrund. 
– bei Druckentwässerung: 
die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht. 
– bei Unterdruckentwässerung: 
die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts. 
 

8. Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

sind 
– bei Freispiegelkanälen: 
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis ein-
schließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage 
zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 
Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet die Grundstücksentwässerungsanlage an 
der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 
– bei Druckentwässerung: 
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis ein-
schließlich des Abwassersammelschachts. 
– bei Unterdruckentwässerung: 
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis zum 
Hausanschlussschacht. 
 

9. Kontrollschacht 
ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 
 

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) 
 

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage. 
 

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) 
 

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum sowie einer Ab-
saugventileinheit. 
 

12. Messschacht 
 

ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von Abwasser-
proben. 
 

13. Abwasserbehandlungsanlage 
 

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Einleitung in den Ka-
nal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur Reini-
gung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder industriel-
len Abwassers. 
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14. Fachlich geeigneter Unternehmer 
 

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen fachkun-
dig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere 
– die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen techni-
schen Leitung, 
– die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für 
die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, 
– die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, 
– die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 
– eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser 
Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe 
der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 
 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender 
bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt o-
der bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 
werden, bestimmt der Zweckverband. 
 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Entwäs-

serungseinrichtung übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt 
wird, bei dem es anfällt oder 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig 
hohen Aufwands nicht möglich ist. 

 
(4) Der Zweckverband kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte 
Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht be-
einträchtigt. 
 
(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder 
anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Nachweis 
für die Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom Grundstückseigentümer zu erbringen. Der 
Zweckverband kann hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von 
Niederschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Entwäs-
serungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn 
der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 
 
(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an die 
Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 
 
(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Ab-
wasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 
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(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder 
Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus 
hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch 
den Zweckverband innerhalb der von ihm gesetzten Frist herzustellen. 
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang 
des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benut-
zungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 
Sie haben auf Verlangen des Zweckverbands die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 
 
(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Niederschlagswasser, soweit dessen 
Versickerung oder anderweitige Beseitigung ordnungsgemäß möglich ist. 
 

§ 6 
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum 
Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung 
ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband einzureichen. 
 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden. 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder 
verpflichtet, kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis 
begründen. 
 
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- 
und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abwei-
chendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 
 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

 
(1) Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, verbessert, erneuert, geän-
dert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Der Zweckverband kann, soweit der Grund-
stücksanschluss nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung ist, auf Antrag 
zulassen oder von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grundstücks-
anschluss ganz oder teilweise herstellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie stilllegt 
und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 
 
(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. 
Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des 
Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll auf Verlangen des 
Grundstückseigentümers ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßen-
grund hergestellt werden, kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelheiten 
einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 
 
(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Ein-
bau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken 
zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die 
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ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich 
sind. 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher 
vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird 
das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläran-
lage zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsan-
lage auszustatten. 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des 
Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betrei-
ben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für 
die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber 
hinaus der Stand der Technik maßgeblich. 
 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Der 
Zweckverband kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Mess-
schacht zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 
und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den 
Abwassersammelschacht oder den Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 
 
(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann der Zweckverband vom Grundstücks-
eigentümer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks 
verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei ei-
ner den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung 
des Kanalsystems für den Zweckverband nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 
 
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder An-
schlussnehmer selbst zu schützen. 
 
(6) Der Zweckverband darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestimmen, dass Nieder-
schlagswasser nur mittels einer Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird. 
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich ge-
eignete Unternehmer ausgeführt werden. Der Zweckverband kann den Nachweis der fachlichen 
Eignung verlangen. 
 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind dem 
Zweckverband folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1000, 
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen 

und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 
c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maß-

stab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und 
Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der 
Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit 
erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 
– Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn de-

ren Abwasser miterfasst werden soll, 
– Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 
– die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
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– Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 
– die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, 

Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 
Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zu-
fluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten 
Einrichtungen. 
Die Pläne müssen den beim Zweckverband aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unter-
lagen sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Der Zweckver-
band kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 
 
(2) Der Zweckverband prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestim-
mungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt der Zweckverband schriftlich seine 
Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück; die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.  
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Zweckverband nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Zugang der vollständigen Planunterlagen seine Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht 
die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt der 
Zweckverband dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen beim Zweckverband; 
Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begon-
nen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Ge-
nehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 
 
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen. 
 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Zweckverband den Beginn des Herstellens, des Än-
derns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei 
Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss we-
gen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 
24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 
 
(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstückseigentümer 
hat zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung der 
Leitungen auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit 
durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen 
und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit der Zweckverband 
die Prüfungen selbst vornimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung 
der Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung des Zweckverbands 
freizulegen. 
 
(4) Soweit der Zweckverband die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grundstückseigentü-
mer dem Zweckverband die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor 
Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Der Zweck-
verband kann die Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwäs-
serungsanlage innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach 
Prüfung durch den Zweckverband schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt der Zweckverband 



 

 

Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 26 vom 08.11.2024  

371 

dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemessene 
Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten entsprechend. 
 
(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten Unterneh-
mers oder die Prüfung durch den Zweckverband befreien den Grundstückseigentümer, den 
ausführenden oder prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung 
für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 
 
(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der 
Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage ge-
mäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange 
die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4. 
 

§ 12 
Überwachung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, 

Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasser-
kanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf ei-
gene Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und 
das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen.  

Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Abstände entsprechend den Festlegun-
gen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort nichts geregelt ist die Dichtheit wieder-
kehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein an-
deres gleichwertiges Verfahren nachzuweisen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigen-
tümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Der Zweckverband 
kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängelfreiheit und über die Nachprüfung bei 
festgestellten Mängeln vorgelegt werden. 
 
(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlä-
gigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Klein-
kläranlagen.12) 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, 
Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwas-
serbehandlungsanlagen unverzüglich dem Zweckverband anzuzeigen. 
 
(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheb-
lich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der Zweck-
verband den Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird 
in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreis-
verwaltungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- 
oder Selbstüberwachung dem Zweckverband vorgelegt werden. 
 
(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Zweckverband befugt, die Grundstücksentwässerungs-
anlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Unter-
suchungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, 
wenn sie der Zweckverband nicht selbst unterhält. Der Zweckverband kann jederzeit verlangen, 
dass die vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht 
werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung 
und Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt der Zweckverband aufgrund der Sätze 1 o-
der 2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der 
vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit 
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durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den Zweckverband 
neu zu laufen. 
 
(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks. 
 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

 
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ab-
leitung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie da-
zugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

 
(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Nie-
derschlagswasser eingeleitet werden. 
 
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt der Zweckver-
band. 
 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 
(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die 
– die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 
– die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder 

beschädigen, 
– den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
– die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren o-

der verhindern oder 
– sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 
 
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
 
1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 
3. radioaktive Stoffe, 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelklär-

anlage oder des Gewässers führen, Lösemittel, 
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe ver-

breiten können, 
6. Grund- und Quellwasser, sowie Drainwasser, 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Ze-

ment, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, 
flüssige Stoffe, die erhärten, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggru-
ben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen 
und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkal-
schlämme, 
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10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anrei-
cherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverän-
dernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, haloge-
nierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole. 

Ausgenommen sind 
– unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie 

sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 
– Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten 

werden können und deren Einleitung der Zweckverband in den Einleitungsbedin-
gungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat; 

– Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes 
eingeleitet werden dürfen. 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 
– von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläran-

lage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes ent-
sprechen wird, 

– das wärmer als +35 °C ist, 
– das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 
– das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
– das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt nicht 
für Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben werden, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer 
Nennwertleistung über 200 kW. 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegen-
über den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 
 
(4) Über Abs. 3 hinaus kann der Zweckverband in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung 
von Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen 
abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungseinrich-
tung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschrif-
ten, insbesondere der Bedingungen und Auflagen des dem Zweckverband erteilten wasser-
rechtlichen Bescheids, erforderlich ist. 
 
(5) Der Zweckverband kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn 
die Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art 
oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungs-
einrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Der Zweckverband kann Fristen festle-
gen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen. 
 
(6) Der Zweckverband kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn 
der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende 
Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In die-
sem Fall hat er dem Zweckverband eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzu-
legen. Darüber hinaus kann der Zweckverband im Einzelfall, insbesondere aufgrund tatsächli-
cher Baugrundverhältnisse, die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Drainwasser zu-
lassen; die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung sind in einer gesonderten 
Vereinbarung zu regeln. 
 
(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder 
aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Ent-
wässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und dem Zweck-
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verband über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung ei-
nes Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigne-
ten Fachbetriebs vorzulegen. 
 
(8) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und einem Verpflichteten, die das 
Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässe-
rungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten. 
 
(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Ent-
wässerungseinrichtung gelangen, ist dies dem Zweckverband sofort anzuzeigen. 
 

§ 16 
Abscheider 

 
Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt 
werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute 
Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Der Zweck-
verband kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und 
Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen. 
 
 
 
 
 
 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

 
(1) Der Zweckverband kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Ab-
wassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge 
des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist dem Zweckverband auf Verlangen nachzu-
weisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 
 
(2) Der Zweckverband kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, [. . .] untersu-
chen lassen.12a) Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in 
die Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vor-
liegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ord-
nungsgemäß durchgeführt und die Ergebnisse dem Zweckverband vorgelegt werden. Der 
Zweckverband kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrich-
tungen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 
 

§ 18 
Haftung 

 
(1) Der Zweckverband haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebs-
störungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung 
der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schä-
den, die durch Rückstau hervorgerufen werden. 
 
(2) Der Zweckverband haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungsein-
richtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich der Zweckverband zur Erfüllung sei-
ner Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung 
der Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
 
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet 
dem Zweckverband für alle ihm dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für 
Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungs-
anlage oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom 
Grundstückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhal-
ten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich 
Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück so-
wie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen 
für die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die 
an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer 
im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgese-
henen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseiti-
gung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme 
der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckver-
band zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks 
dient. 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind. 

§ 20 
Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass zur 
Überwachung seiner satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten, insbesondere auch zum Er-
stellen von Geschossflächenaufmaßen, die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Per-
sonen dem Zweckverband zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Ein-
richtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen ha-
ben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu 
gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der 
Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probe-
nahmen und Abwassermessungen. 
 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben 
unberührt. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
vorsätzlich 
 
Zu Alternative 1 zu § 11 Abs. 2 bis 6: 
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1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 
Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgeleg-
ten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten ver-
letzt, 

 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Zweckverbands mit der Herstellung 
oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

 

3. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt o-
der entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

 

4. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Zweckverbands die Leitungen ver-
deckt, 

 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der 
vorgegebenen Fristen überprüfen lässt, 

 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Ent-
wässerungseinrichtung einleitet oder einbringt, 

 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Perso-
nen dem Zweckverband nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

 
Zu Alternative 2 zu § 11 Abs. 2 bis 6: 
 

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 
3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 
festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlage-
pflichten verletzt, 

 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Zweckverbands mit der Herstellung 
oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

 

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt o-
der entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

 
 
 

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen 
Bestätigung oder vor Prüfung durch den Zweckverband die Leitungen verdeckt oder ei-
ner Untersagung des Zweckverbands nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt, 

 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der 
vorgegebenen Fristen überprüfen lässt, 

 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Ent-
wässerungseinrichtung einleitet oder einbringt, 

 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Perso-
nen dem Zweckverband nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben un-
berührt. 

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 
(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtun-
gen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
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(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens o-
der Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes. 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung vom 26.08.2013 in der Fassung vom 11.11.2015 
außer Kraft. 
 
 
Bad Abbach, 30.10.2024 
 
Jackermeier 
Verbandsvorsitzender 
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Satzung 
für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Raume Kelheim 
(Entwässerungssatzung – EWS) 

 
vom 30.10.2024 

 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) 
sowie Art.  34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt der Zweckver-
band zur Abwasserbeseitigung im Raume Kelheim folgende Satzung:   
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1)     Der     Zweckverband     betreibt     eine     öffentliche     Einrichtung     zur     Abwasserbe-
seitigung   
(Entwässerungseinrichtung) mit zwei technisch selbstständigen Anlagen im Verbandsgebiet (§ 3 
der   
Verbandssatzung).   
 
(2)     Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Zweckverband.   
 
(3)     Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der   
Grundstücksanschlüsse.   
 

§ 2   
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

 
(1)     Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem 
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grund-
stücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorga-
ben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen.   
 
(2)     Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für 
Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbau-berechtigte, Nieß-
braucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren ding-
lich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.   
       

§ 3   
Begriffsbestimmungen   

 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:  
  
1. Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-

brauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zu-
sammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Nieder-
schlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern 
und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.   
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben 
anfallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; 
nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser.   
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2.   Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle ein-
schließlich der Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regen-
überläufe.   

 
3.     Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutz-

wasser.   
 
4.     Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutz-

wasser bestimmt.   
 
5.     Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Nieder-

schlagswasser.   
 
6.     Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Ab-

wassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer.   
 
7.     Rückstauebene   

Als maßgebliche Rückstauebene wird die Höhe des, vom Anschlusspunkt des Grund-
stücks an die öffentliche Entwässerungseinrichtung, nächst gelegenen wirksamen Ent-
spannungspunktes (i.  d.  R. Schachtdeckel), zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 
20 cm, festgelegt.   

 
8.     Grundstücksanschlüsse sind   

-   bei Freispiegelkanälen: die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen 
§ 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücksan-
schluss an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund.   

-   bei Druckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.   
-   bei Unterdruckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausan-

schlussschachts.   
 
9.     Grundstücksentwässerungsanlagen sind   

-   bei Freispiegelkanälen: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des 
Abwassers dienen, bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im 
Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines 
Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht 
vorhanden, endet die Grundstücksentwässerungsanlage an der Grenze privater 
Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund.   

-   Bei Druckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des 
Abwassers dienen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts.   

-   Bei Unterdruckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis zum Hausanschlussschacht.     

 
10.   Kontrollschacht ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient.   
 
11.   Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen-   

und Steuerungsanlage. 
   
12.   Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) ist   ein   Schachtbauwerk   mit   

einem   als Vorlagebehälter dienenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit.   
 
13.   Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Ent-

nahme von Abwasserproben.   
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14.   Abwasserbehandlungsanlage ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des 
Abwassers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen 
insbesondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur 
(Vor-) Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.   

 
15.   Fachlich    geeigneter    Unternehmer    ist    ein    Unternehmer, der    geeignet    ist, 

Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzun-
gen für die fachliche Eignung sind insbesondere   
-   die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen techni-

schen Leitung,   
-   die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für 

die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen,   
-   die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte,   
-   die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften,   
-   eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation).   

 
§ 4   

Anschluss- und Benutzungsrecht   
 

(1)     Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe die-
ser Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maß-
gabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten.   
 
(2)     Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 
durch einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiterge-
hender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle herge-
stellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal er-
schlossen werden, bestimmt der Zweckverband.   
 
(3)     Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
 
-   wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Entwässe-
rungseinrichtung übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei 
dem es anfällt oder   
 
-   solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig ho-
hen Aufwands nicht möglich ist. 
   
(4)     Der Zweckverband kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die geson-
derte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt.     
 
(5)     Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung o-
der anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser   ordnungsgemäß   möglich   ist. Der   
Nachweis   für   die Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom Grundstückseigentümer zu erbrin-
gen. Der Zweckverband kann hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Einlei-
tung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist.   
 

§ 5   
Anschluss- und Benutzungszwang 

   
(1)     Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke   an die Ent-
wässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, 
wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.   



 

 

Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 26 vom 08.11.2024  

381 

(2)     Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an 
die Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.   
 
(3)     Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Ab-
wasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.  
  
(4)     Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge 
oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des 
Baus hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung 
durch den Zweckverband innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen.  
  
(5)     Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Um-
fang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benut-
zungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 
Sie haben auf Verlangen des Zweckverbandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.   
 

§ 6   
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang   

 
(1)     Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum 
Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung 
ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband einzureichen.   
 
(2)     Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden.   
 

§ 7   
Sondervereinbarungen   

 
(1)  Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder 
verpflichtet, kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis 
begründen.   
(2)     Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Bei-
trags-  und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung 
Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.   
       
 

§ 8   
Grundstücksanschluss   

 
(1)     Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, verbessert, erneuert, ge-
ändert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Der Zweckverband kann, soweit der 
Grundstücksanschluss nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung ist, auf 
Antrag zulassen oder von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grund-
stücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie 
stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.   
 
(2)     Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksan-
schlüsse. Er bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche 
des Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.   
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(3)     Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den 
Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwer-
ken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für 
die ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforder-
lich sind.   

 
§ 9   

Grundstücksentwässerungsanlage 
   

(1)     Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher 
vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird   
das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläran-
lage zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsan-
lage auszustatten. 
   
(2)     Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des 
Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betrei-
ben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für 
die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber 
hinaus der Stand der Technik maßgeblich.   
 
(3)     Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Der 
Zweckverband kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Mess-
schacht zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 
und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den 
Abwassersammelschacht oder den Hausanschlussschacht durchgeführt werden können.   
 
(4)     Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann der Zweckverband vom Grundstück-
seigentümer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks 
verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei ei-
ner den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung 
des Kanalsystems für den Zweckverband nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.   
 
(5)     Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder 
Anschlussnehmer selbst zu schützen.   
 
(6)     Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich ge-
eignete Unternehmer ausgeführt werden. Der Zweckverband kann den Nachweis der fachlichen 
Eignung verlangen.   
 

§ 10   
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

   
(1)     Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind dem 
Zweckverband folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:   
 
a)    Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1.000,   
 
b)    Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und 

im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind,   
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c)    Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 
1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlen-
höhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, 
höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind,   
 
d)    wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit er-
heblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 
   
-   Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren Ab-

wasser miterfasst werden soll,   
 
-   Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,   
 
-   die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,   
 
-   Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers,   
 
-   die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reini-
gung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.   
 
Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zu-
fluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten 
Einrichtungen.  
 
Die Pläne müssen den bei dem Zweckverband aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Un-
terlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Der Zweck-
verband kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 
 
(2)     Der Zweckverband prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestim-
mungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt der Zweckverband schriftlich seine 
Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück; die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, wenn der Zweckverband nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der voll-
ständigen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstück-
sentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt der Zweckverband dem 
Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung 
und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei dem Zweckverband; Satz 3 gilt   
entsprechend.   
 
(3)     Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst be-
gonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine 
Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.   
 
(4)     Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen.   
       

§ 11   
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage   

(1)     Der Grundstückseigentümer hat dem Zweckverband den Beginn des Herstellens, des Än-
derns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei 
Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss we-
gen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 
24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 
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(2)     Der Zweckverband überprüft die Arbeiten. Im Rahmen dieser Überprüfung kann der 
Zweckverband verlangen, dass der Grundstückseigentümer eine aufgrund § 9 Abs. 1 Satz 2 er-
forderliche Abwasserbehandlungsanlage vor erstmaliger Inbetriebnahme durch einen nicht an 
der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und 
das Ergebnis durch diesen bestätigen lässt sowie dass die Bestätigung dem Zweckverband vor-
zulegen ist. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer auf Aufforderung durch den 
Zweckverband innerhalb einer angemessenen Frist beseitigen zu lassen; die Beseitigung der 
Mängel ist dem Zweckverband anzuzeigen.   
 
(3)     Alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes verdeckt wer-
den. Andernfalls   
sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes freizulegen. Der Grundstückseigentümer hat zu 
allen   
Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.   
 
(4)     Der Zweckverband kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage nur mit 
seiner Zustimmung in Betrieb genommen wird. Die Zustimmung kann insbesondere von der 
Vorlage einer Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2 abhängig gemacht werden.   
 
(5)     Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lage durch den   
Zweckverband befreien den Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden Unter-
nehmer   
sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie 
Planung   
und Ausführung der Anlage.   
 
(6)     Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der 
Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage ge-
mäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese die Prüfung und 
Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2.   
 

§ 12   
Überwachung 

 
(1)     Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, 
Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasserka-
näle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene 
Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergeb-
nis durch diesen bestätigen zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere 
Abstände entsprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort 
nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung und alle zehn 
Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren nachzuweisen. Festge-
stellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erhebli-
chen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nach-
prüfung durchzuführen. Der Zweckverband kann verlangen, dass die Bestätigung über die Män-
gelfreiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt wird.   
 
(2)     Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die ein-
schlägigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für 
Kleinkläranlagen.   
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(3)     Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüs-
sen, Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und   
Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich dem Zweckverband anzuzeigen.   
 
(4)     Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit er-
heblich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der 
Zweckverband den Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf 
wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Ei-
gen- oder Selbstüberwachung des Zweckverbandes vorgelegt werden.   
 
(5)     Unbeschadet des Abs. 1 bis 4 ist der Zweckverband befugt, die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und 
Untersuchungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Mess-
schächte, wenn sie der Zweckverband nicht selbst unterhält. Der Zweckverband kann jederzeit 
verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand 
gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungsein-
richtung und Gewässerverunreinigungen ausschließt.   Führt   der   Zweckverband aufgrund   
der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Mess-
schächte oder der vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf 
Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den 
Zweckverband neu zu laufen.   
 
(6)     Die Verpflichtungen nach dem Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grund-
stücks.   
 

§ 13   
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück   

 
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ab-
leitung zur Entwässerungseinrichtung     dienende     Grundstücksentwässerungsanlagen sowie     
dazugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem 
das Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt un-
berührt.   
 

§ 14   
Einleiten in die Kanäle 

  
(1)  In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Nie-
derschlagswasser eingeleitet werden.   
 
(2)     Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt der Zweckver-
band.   
      
 

§ 15   
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen   

(1)  In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, 
die   

 
-   die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen,   
 
-   die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder be-

schädigen,   
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-   den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen,   
 
-   die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren oder 
verhindern   
 
oder   
 
-   sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken.   
 
(2)     Dieses Verbot gilt insbesondere für   
 
1.    feuergefährliche oder zerknall fähige Stoffe wie Benzin oder Öl,   
 
2.    infektiöse Stoffe, Medikamente,   
 
3.    radioaktive Stoffe,   
 
4.    Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläran-

lage oder des Gewässers führen, Lösemittel,   
 
5.    Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbrei-

ten können,   
 
6.    Grund- und Quellwasser, Drainagewasser,   
 
7.    feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Ze-

ment, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüs-
sige Stoffe, die erhärten,   

 
8.    Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben 

und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,   
 
9.    Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen 

und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkal-
schlämme,   

 
10.  Stoffe   oder   Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit,   

Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutver-
ändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, haloge-
nierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole.   

 
Ausgenommen sind   
 
-    unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie auch   

im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;   
 

-    Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden 
können und deren Einleitung der Zweckverband in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 
oder 4 zugelassen hat;     

 
-    Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes eingelei-

tet werden dürfen.   
 
 
 



 

 

Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 26 vom 08.11.2024  

387 

11.  Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,   
 
-    von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht 

den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird,  
  
-    dass wärmer als +35 °C ist,   
 
-    dass einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,  
  
-    das aufschwimmende Öle und Fette enthält,   
 
-    das als Kühlwasser benutzt worden ist.   
 
12.  nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt nicht für 
Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben werden,   
 
13.  nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nenn-
wertleistung über 200 kW.   
 
(3)     Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden ge-
genüber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festge-
legt.   
 
(4)     Über Abs. 3 hinaus kann der Zweckverband in Einleitungsbedingungen auch die Einlei-
tung von Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Vorausset-
zungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungs-
einrichtung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vor-
schriften, insbesondere der Bedingungen und Auflagen des dem Zweckverband erteilten was-
serrechtlichen Bescheids, erforderlich ist.   
 
(5)     Der Zweckverband kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, 
wenn die Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend 
nach Art oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwäs-
serungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Der Zweckverband kann Fristen 
festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maß-
nahmen durchgeführt werden müssen.   
 
(6)     Der Zweckverband kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, 
wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädi-
gende Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. 
In diesem Fall hat er dem Zweckverband eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung 
vorzulegen. Der Zweckverband kann die Einleitung von Stoffen zulassen, erforderlichenfalls 
nach Anhörung der für den Gewässerschutz zuständigen Sachverständigen.   
 
(7)     Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln 
oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die 
Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und dem 
Zweckverband über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheini-
gung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines 
geeigneten Fachbetriebs vorzulegen.   
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(8)     Besondere Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und einem Verpflichteten, die 
das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Ent-
wässerungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten.   
 
(9)     Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die 
Entwässerungseinrichtung gelangen, ist dies dem Zweckverband sofort anzuzeigen.   
 

§ 16   
Abscheider   

 
Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt 
werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute 
Leichtflüssigkeits-  bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Der Zweck-
verband kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und 
Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.   
 

§ 17   
Untersuchung des Abwassers   

 
(1)     Der Zweckverband kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden 
Abwassers   
Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des ein-
geleiteten   
Abwassers geändert werden, ist dem Zweckverband auf Verlangen nachzuweisen, dass das 
Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen.   
 
(2)     Der Zweckverband kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch untersuchen 
lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sam-
melkanalisation eine   
Wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebe-
nen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt 
und die Ergebnisse dem Zweckverband vorgelegt werden. Der Zweckverband kann verlangen, 
dass die nach   § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrie-
ben und die Messergebnisse vorgelegt werden.   
 

§ 18   
Haftung 

   
(1)     Der Zweckverband haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Be-
triebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unter-
haltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch 
für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden.   
 
(2)     Der Zweckverband haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungs-
einrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich der Zweckverband zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.   
 
(3)     Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung 
der Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.   
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(4)     Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haf-
tet dem Zweckverband für alle ihm dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt 
für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom 
Grundstückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhal-
ten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.   

 
§ 19   

Grundstücksbenutzung  
 

(1)     Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließ-
lich Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück 
sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnah-
men für die örtliche Abwasserbeseitigung   erforderlich sind.  Diese Pflicht betrifft nur Grundstü-
cke, die an die Entwässerungseinrichtung   angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom   
Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Ab-
wasserbeseitigungsonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inan-
spruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.   
 
(2)     Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.   
 
(3)     Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckver-
band zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks 
dient.   
 
(4)     Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt   
sind.   
 

§ 20   
Betretungsrecht   

 
(1)     Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass 
zur Überwachung   
ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung beauf-
tragten Personen des Zweckverband zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, An-
lagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Ver-
langen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anla-
genteilen zu gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen.  
 
Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks   
werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwassermes-
sungen.   
 
(2)     Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte blei-
ben unberührt.   
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§ 21   
Ordnungswidrigkeiten  

  
(1)     Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer 

vorsätzlich   
 
1.  eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, 

§ 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festge-
legten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten ver-
letzt,   

 
2.  entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit der Herstellung 

oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,   
 
3.  entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder 

entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,   
 
4.  entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksentwässerungs-

anlage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestä-
tigung oder vor Prüfung durch den Zweckverband die Leitungen verdeckt oder einer Un-
tersagung des Zweckverbandes nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt,   

 
5.  entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der   

vorgegebenen Fristen überprüfen lässt,   
 
6.  entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die   

Entwässerungseinrichtung einleitet oder einbringt,   
 
7.  entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen 

des Zweckverbandes nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt.   
 
(2)     Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben 
unberührt.   
 

§ 22   
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel   

 
(1)     Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtun-
gen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.   
 
(2)     Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes.     
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§ 23   
Inkrafttreten; Übergangsregelung   

 
(1)     Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.   
 
(2)     Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei Inkrafttreten der Satzung bereits be-
stehen und bei denen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 15 Jahren vor Inkrafttre-
ten der Satzung nach den zur Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften geprüft wurden, 
sind spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu 
überwachende Kleinkläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, gilt Art. 
60 Abs. 4 BayWG.   
 
(3)     Gleichzeitig tritt die Satzung vom 24.10.2018 außer Kraft.   
 
 
 

  Kelheim, den 30.10.2024   
  Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Raume Kelheim   

 
 
 Schweiger   
 Verbandsvorsitzender    


